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bei der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums. Der V., der allen 
Staaten ohne jegliche Diskrimi
nierung einzelner Staaten den 
Beitritt ermöglichte, gehört zu 
den grundlegenden Vertragswer
ken mit breitestem Teilnehmer
kreis, die sich die Regelung von 
Teilfragen der —► friedlichen 
Koexistenz von Staaten mit un
terschiedlicher Gesellschaftsord
nung und von Rüstungsbegren- 
zungsmafjnahmen (—>- Abrüstung) 
zum Ziele setzt. Gleichzeitig mit 
den ursprünglichen Unterzeich
nern oder später sind dem V. 
zahlreiche Staaten beigetreten 
und haben ihn ratifiziert. Die 
DDR Unterzeichnete den V. am
27. 1. 1967 und hinterlegte ihre 
Ratifikationsurkunde am 2. 2. 
1967 in Moskau. Der V. trat für 
die DDR am 10. 10. 1967 in 
Kraft.

Vertrag über Freundschaft, ge
genseitigen Beistand und Zusam
menarbeit zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik 
und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken: am 12.6. 1964 
in Moskau unterzeichnet, in 
Kraft getreten am 26.9. 1964. 
Der V. ist lt. Art. 10 für die 
Dauer von 20 Jahren geschlos
sen. Wenn ihn nicht eine der 
vertragschließenden Seiten 12 
Monate vor Ablauf der, Geltungs
dauer kündigt, bleibt fer weitere 
10 Jahre in Kraft. Der V. geht 
davon aus, daß die weitere Ent
wicklung und Festigung der brü
derlichen Freundschaft und all
seitigen Zusammenarbeit zwi
schen beiden Staaten den Grund
interessen der Völker beider 
Länder entspricht.- Die vertrag
schließenden Parteien bekunden 
ihre Absicht, die Sicherung des 
Friedens zu fördern, und sind 
entschlossen, gemeinsam der Be
drohung der internationalen Si
cherheit und des Friedens durch

die eine Revision der Ergebnisse 
des zweiten Weltkrieges anstre
benden revanchistischen und mi
litaristischen Kräfte wirksam 
entgegenzutreten und die terri
toriale Integrität und Souverä
nität beider Staaten gegen jeden 
Angriff zu verteidigen. In Art. 1 
sind die Prinzipien der beider
seitigen Beziehungen festge
legt - volle Gleichberechtigung, 
gegenseitige Achtung der staat
lichen Souveränität, Nichteinmi
schung in die inneren Angele
genheiten, gegenseitiger Vorteil, 
gegenseitige brüderliche Hilfe. 
Damit werden die Prinzipien des 
sozialistischen Internationalis
mus völkerrechtlich verbindlich 
fixiert. Beide Seiten vereinen 
ihre Anstrengungen zur Gewähr
leistung des Friedens und der 
Sicherheit in Europa und der 
ganzen Welt in Übereinstimmung 
mit der UNO-Charta (Art. 3). 
Beide Seiten erklären feierlich, 
„daß die Unantastbarkeit der 
Staatsgrenzen der Deutschen 
Demokratischen Republik einer 
der Grundfaktoren der europäi
schen Sicherheit ist" (Art. 4). Im 
Falle eines bewaffneten Überfalls 
irgendeines Staates oder irgend
einer Staatengruppe auf eine der 
vertragschließenden Seiten in 
Europa ist (Art. 5) vorgesehen, 
daß die andere vertragschlie
ßende Seite dieser in Überein
stimmung mit den Bestimmun
gen des Warschauer Vertrages 
sofortigen Beistand erweist. 
Beide Seiten betrachten Westber
lin als selbständige politische 
Einheit (Art. 6). In Art. 8 wird 
die Absicht bekundet, die brüder
liche Zusammenarbeit auf wirt
schaftlichem, wissenschaftlich- 
technischem, kulturellen, gesell
schaftlichem, sportlichem und tou
ristischem Gebiet weiterzuent
wickeln. Für die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit wird dabei fest
gelegt, in Übereinstimmung mit


